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Reglement des Airport of Zurich Noise Fund 

Sehr geehrter Herr Fehr 
 
Ihre Anfrage zum Reglement über den Lärmfonds des Flughafens Zürich (Airport of Zurich 
Noise Fund AZNF) können wir wie folgt beantworten: 

Der AZNF ist ein Fonds der Flughafen Zürich AG (Unique). Sie führt und verwaltet den 
Fonds. Das Fondsreglement ist – im Gegensatz zu den Rechtserlassen des Bundes und 
des Kantons – kein öffentliches sondern ein unternehmensinternes Dokument. Zwecks 
Ausübung unserer Aufsicht über die Flughafenbetreiberin sind wir zwar im Besitz einer 
Kopie des Reglements. Da es sich dabei wie gesagt um kein öffentliches Dokument han-
delt, dürfen wir jedoch nicht frei darüber verfügen. Wir müssen Sie daher bitten, sich mit 
Ihrem Begehren um Einsicht oder Herausgabe an die Unique zu wenden. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
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